
Zwischen der

Freien Hansestadt Bremen

vertreten durch

die Senatorin für Arbeit, Soziales, Jugend und lntegration

und

dem Martinsclub Bremen e.V., Buntentorsteinweg 24 - 26,28201 Bremen

wird folgende

Vereinbarung nach S 125 Abs. 1 SGB lX

geschlossen:

1. Gegenstand

1,1 Gegenstand dieser Vereinbarung sind Eingliederungshilfeleistungen, welche für enrvach-

sene Menschen mit geistiger und / oder mehrfacher Behinderung nach $ 99 SGB lX in

Ver6indung mit S 53 SGB Xll und $ 2 der Verordnung zu $ 60 SGB Xll, in der am 31.

Dezember 2019 geltenden Fassung, erbracht werden.

1.2 Die Eingliederungshilfeleistungen werden vom Martinbclub Bremen e.V. - nachfolgend

Leistungserbringer genannt - gemäß S 90 SGB lX in Verbindung mit S 1 13 Abs. 1 und

2 Nr. 2 SGB lX in Verbindung mit $ 78 Abs. 1 und 2 SGB lX im Rahmen des Modells

QuatierWohnen Scheizer Viertel, Tessiner Straße 1A, 28325 Bremen, erbracht.
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1.3 Diese Vereinbarung bestimmt Näheres zu Aft, lnhalt und Umfang der Leistung, ihrer

Vergütung und ihrer Prüfung. lm Übrigen finden die Regelungen des Bremischen Lan-

desrahmenvertrages nach $ 131 Abs. 1 SGB lX (BremLRV SGB lX) vom 09.08.2019 in

Verbindung mit seinen Anlagen in der aktuellen Fassung Anwendung.

2. Leistungsvereinbarung

2.1 Das Leistungsangebot des Leistungserbringers entspricht dem Leistungstyp für das Mo-

dell Ambulantes Quartierwohnen für enruachsene Menschen mit geistigen und mehrfa-

chen Behinderungen. Die Betreuung findet im Wesentlichen in der eigenen Wohnung

oder in einer Wohngemeinschaft statt.

Näheres zu Art, lnhalt, Umfang und Qualität der Leistung ist der beigefügten Leistungs-

beschreibung (vorläufige Fassung) zu entnehmen (siehe Anlage 1 Leistungstyrp). Leis-

tungsbeschreibung und Kalkulationsblatt sind Bestandteil der Vereinbarung.

2.2 Die Leistungen sind nach den allgemein anerkannten fachlichen Standards sowie der

Entgeltbemessung zugrunde liegenden personellen Ausstattung zu erbringen. Sie müs-

sen ausreichend und zweckmäßig sein und dürfen das Maß des Notwendigen nicht über-

schreiten. Sie sind so zu gestalten, dass eine bedarfsgerechte Hilfe im Einzelfall gewähr-

leistet ist.

2.3 Der Leistungserbringer verpflichtet sich nur Personal einzusetzen, das entsprechend der

Zifter 5.1 der Leistu ngstypenbesch reibung, persönlich geeignet ist.

2.4 Der Leistungserbringer verpflichtet sich, die Bestimmungen des Mindestlohngesetzes

für das Land Bremen (Landesmindestlohngesetz) in seiner jeweils gültigen Fassung zu

beachten und seine Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht unterhalb des Landes-

mindestlohns zu vergüten.

2.5 Der Leistungserbringer verpflichtet sich im Rahmen des Leistungstyps für das Modell-

projekt Quartierwohnen Leistungsberechtigte aufzunehmen und zu betreuen.

2.6 lst eine Begleitung im Krankenhaus im Einzelfall erforderlich, kann diese gemäß der

Rahmenleistungsbeschreibung ,,Begleitung im Krankenhaus für enruachsene Leistungs-

berechtigte" (Anlage 3) erfolgen.
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2.7 Zur Finanzierung der Arbeit der gewaltschutzbeauftragten Person werden Entgeltpau-

schalen vereinbart, die abhängig sind von der Platzzahl die ein Leistungserbringer in den

zu berücksichtigenden Leistungsangeboten vorhält. Bei der der Arbeit der gewaltschutz-

beauftragten Person gibt es sechs Vergütungsstufen.

2.8 Dieser Vereinbarung liegt eine Anzahl von 16 Plätzen (diverse Anschriften in Bremen

Vahr) zugrunde. Diese sind vorrangig für bremische Leistungsberechtigte vorzuhalten.

i Personelle Ausstattung

3.1 Die benötigte Personalausstattung wird auf Basis der Plan-Belegung des Leistungserbrin-

gers für das Unterstützungspersonal, die Fachlichen Leitung / Koordination und die über-

greifenden Fachdienste ermittelt. Sie wird gemäß den in der Rahmenleistungsbeschrei-

bung genannten Personalschlüsseln berechnet.

3.2 Die Plan-Belegung laut Kalkulation (Anlage 2) stellt sich wie folgt dar:

Hilfebedarfs-

gruppe

Personen-

zahl

Beleg-

tage

Personal-

schlüssel

Vollzeit-

stellen

1

2

3

4

5

Gesamt

3.3 Auf Basis der Plan-Belegung ergeben sich für die zu erbringenden Assistenzleistun-

gen insgesamt Vollzeitstellen für das Unterstützungspersonal, die Fachliche Lei-

tung / Koordination und die übergreifenden Fachdienste. Hierbei wird für die Fachli-

che Leitung / Koordination mit einem Personalschlüssel von bezogen auf die

Anzahl der Leistungsberechtigten kalkuliert.

Die unter Absatz 4 genannten Vollzeitstellen setzen sich gemäß der Kalkulation

(siehe Anlage 2) aus folgenden Personalmix zusammen und verfügen über folgende

Qualifikationen:

3.4
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4.1

3.5 Es wird eine Fachkraftquote in Höhe von  vergütet, die vom Leistungserbrin-
ger im Rahmen der Leistungserbringung einzuhalten ist.

3.6 Der erforderliche Personalmix für das Vorhalten einer Nachtbereitschaft setzt sich ge-

mäß der Kalkulation (siehe Anlage 2) in Vollzeitstellen wie folgt zusammen:

4 Vergütung des Personals

Der Leistungserbringer verpflichtet sich, die Bestimmungen des Mindestlohngesetzes

für das Land Bremen (Landesmindestlohngesetz) in seiner jeweils gültigen Fassung zu

beachten und seine Arbeitnehmer:innen nicht unterhalb des Landesmindestlohns zu

vergüten.

Zur Vergütung der Mitarbeitenden wird der Tarifvertrag Martinsclub ab dem 01 .OS.2O2S

für alle Beschäftigten mit der entsprechenden Entgelttabelle (Stand 01.05.2025) und

den weiteren Bestandteilen angewendet. Der Haustarifvertrag wurde in Anlehnung an

TV-L bzw. TV-L S geschlossen. Für die Kalkulation bildet der TV-L bzw. TV-L S die

Obergrenze.

4.2 Die durchschnittlichen Arbeitgeberbruttojahreskosten für das Unterstützungspersonal,

die Fachliche Leitung / Koordination und die übergreifenden Fachdienste betragen für

Fachkräfte und für Nicht-Fachkräfte  Die Definition von

Fachkräften und Nicht-Fachkräften ergibt sich aus Ziffer 7.2 der Rahmenleistungsbe-

schreibung. Die Berechnungsgrundlagen ergeben sich aus den Kalkulationsunterla-

gen (Anlage 2). Die Arbeitgeberbruttojahreskosten werden vom Leistungserbringer
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prospektiv, unter Bezugnahme auf das bereits vorhandene Personal, sowie unter Be'

rücksichtigung notwendiger Neueinstellungen und voraussichtlicher Personalab-

gänge, berechnet.

5 Vergütungsvereinbarung

b.1 Für die Zeitab dem dem 01.O2.2O25wird zurAbgeltung der erbrachten Leistungen nach

Ziffer 2.1ein Entgelt vereinbart.

5.1.1 Pro Leistungsempfänger und Leistungstag beträgt das Entgelt:

5.1.2 Bei Unterbrechung dervereinbarten personenzentrierten Unterstützungsleistungen auf-

grund von Urlaub, Krankheit oder Kuraufenthalt des Leistungsempfängers, wird das Ge-

samtentgelt für bis zu 30 zusammenhängende Abrechnungstage fortgezahlt. Darüber

hinaus nur dann, wenn rechtzeitig vor Ablauf dieser Frist mit dem zuständigen örtlichen

Eingliederungshilfeträger Einigkeit über die Weiterführung der Entgeltzahlung getroffen

worden ist.

5.1.3 Gemäß S 19 Abs. 6 Brem LRV SGB lX wird bei einer mehr als 4 Wochen andauernden

Unterbrechung der vereinbarten personenzentrierten Unterstützungsleistungen auf-'

grund eines stationären Krankenhaus- oder Kuraufenthaltes des Leistungsempfängers

eine Vergütung bei Unterbrechung pro Leistungsempfänger und Abwesenheitstag ge-

zahlt, die sich wie folgt darstellt:

Hilfebedarfs-
qruppe

Grund-
pauschale

Maßnahme-
pauschale

Ergänzungs-
pauschale

lnvestitions-
betraq

Gesamt-
entqelt

1 6,32€ 25,91€ 1 1,96 € 5,10 € 49,29 €

2 6,32€ 46,58 € 11,96 € 5,10 € 69,96 €

3 6,32€ 78,08 € 11,96 € 5;10 € 101,46 €

4 6,32€ 133,96 € 1 1,96 € 5,10 € 157,34€

5 6,32€ 190,79 € 11,96 € 5,10 € 214,17 C
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Diese Vergütung bei Unterbrechung gilt mit Beginn der 5. Woche bis zum Ende der Ab-

wesenheit, Aufnahme- und Entlassungstag bei stationärer Krankenversorgung gelten

als volle Leistungstage, so dass der Zeitraum der vorübergehenden Abwesenheit mit

dem Tag nach der Aufnahme beginnt und mit dem Tag vor der Entlassung endet.

5.1.4 Die Grundlagen zur Ermittlung der oben genannten Entgelte sind den Kalkulationsunter-

lagen gemäß Anlage 3 zum BremLRV sGB lx (Anlage 2) zu entnehmen.

5.2 lm Einzelfallerforderliche Begleitung im Krankenhaus nachZiffer 2.G kann bei einer

Kompensation im Regelsetting pro kompensierter Leistungsstunde (60 Minuten) unter-

schieden nach Kompenstion durch eine Nichtfachkraft oder Kompenstion durch eine

Fachkraft pro Stunde entsprechend der

Anlage 9 zum Landesrahmenvertrag sGB lX Landeseinheifliche vergü-
tungssätze in der jeweils gültigen Fassung vergütet

5.3 Die pauschale Vergütung für die gewaltschutzbeauftragte Person in besonderen

Wohnformen sowie die Modellprolekte Quartienryohnen / Wohnen im Stadtteil nach Ziffer

2.6 erfolgt nach Vergütungsstufe 3 und wird entsprechend der

Anlage 9 zum Landesrahmenvertrag sGB lX Landeseinheifliche Vergü-
tungssätze in der jeweils gültigen Fassung vergütet

5.4 Eine Abrechnung der unter Ziffer 5.1 bis 5.3 genannten Vergütung ist nu.r zulässig,

wenn eine entsprechende Zusicherung der Übernahme der Vergütung des zuständigen

Trägers der Eingliederungshilfe im Einzelfall vorliegt

Hilfebedarfs-
qruppe

Grund-
pauschale

Maßnahme-
pauschale

Ergänzungs-
pauschale

lnvestitions-
betraq

Gesamt-
entselt

1 4,74 € 19,43 € 1 1,96 € 5,10 € 41,23€
2 4,74 € 34,94 € 11,96 € 5,10 € 56,73 €

3 4,74 € 58,56 € 11,96 € 5,10 € 80,36 €

4 4,74 € 100,47 € 1 1,96 € 5,10 € 122,27 €.

5 4,74 € 143,09 € 11,96 € 5,10 € 164,99 €
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6 Prüfung der Wirtschaftlichkeit und Qualität der Leistungen

0.1 Es gelten die Regelungen des S 12S SGB lX in Verbindung mit $ 5 des Ausführungs-

gesetzes zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes in der Freien Hansestadt Bre-

men sowie die Regelungen des BremLRV SGB lX zu Wirtschaftlichkeits- und Qualitäts-

prüfungen.

6.2 lm Rahmen der Qualitätsberichtserstattung.übermittelt der Leistungserbringer das Be-

richtsraster Qualitätsprüfung bis zum 31. Mäz des jeweiligen folgenden Kalenderjah-

res an die Senatorin für Arbeit, Soziales, Jugend und lntegration (siehe hierzu

BremLRV SGB lX in seiner aktuellen Fassung). Die Berichterstattung erfolgt jeweils für

das vergangene Kalenderjahr.

6.3 Die Begleitung im Krankenhaus ist über ein gesondertes Berichtsraster (Qualitätsbe-

richt) zum 31.01. des jeweiligen folgenden Kalenderjahres an die Senatorin für Arbeit,

Soziales, Jugend und lntegration zu übermitteln.

7 Vereinbarungszeitraum

7.1 Die Vereinbarung gilt ab dem 01 .02.2025 und wird mit einer Mindestlaufzeit von 12Mo-

naten auf unbestimmte Zeit geschlossen.

7.2 Zur vollständigen oder teilweisen Anderung oder Aufhebung der Vereinbarung bedarf es

einer schriftlichen Kündigung unter Einhaltung der unter Ziffer 5.1 genannten Mindest-

laufzeit. Die Vergütungsvereinbarung kann mit einer Frist von mindestens 6 Wochen, die

üb,#ggfr,,FepJahdtbileCeriVertJ-inbarung können mit einer Frist von mindestens 3 Monaten

g"kündig1:r^ie-r'u6t' ;l .,'l,l'r 
,ir "'

Abweiphend vOn idieser,Regelung, kann der Leistungserbringer nach Abschluss der Ta-

r't?llllg'-qngg1,9lr;ffi,-zysrundeliesenden rarifs mit einer Frist von vier wochen die

Veräinnärungg kündigen zur Anpassung der Personalkosten entsprechend der tariflich

vereinbarten Steigerung auffordern.

7.3 Für den Fall, dass Leistungs- und Vergütungsfaktoren bzw. -strukturen durch gesetzliche

oder landesrahmenvertragliche Neuerungen wesentlich verändert werden, kann diese



seite 8 zur Vereinbarung über ein Leistungsentgelt für die Zeit ab 01.02.202s

Vereinbarung von jeder Vertragspartei ohne Einhaltung einer Frist zum Zwecke der An-

passung durch Neuverhandlung gekündigt werden. Bis zum Abschluss einer Neuver-

handlung gelten die bisherigen Regelungen weiter.

I Sonstige Regelungen

8.1 Dieser Vertrag unterliegt dem Bremer lnformationsfreiheitsgesetz (BremlFG). Bei Vor-

liegen der gesetzlichen Voraussetzungen wird er nach Maßgabe der Vorschriften des

BremlFG im elektronischen lnformationsregister veröffentlicht. Unabhängig von einer

möglichen Veröffentlichung kann der Vertrag Gegenstand von Auskunftsanträgen nach

dem BremlFG sein.

8.2 Die Anlagen 1 bis 3 sind Bestandteil der Vereinbarung

8.3 Bei Unwirksamkeit einer Bestimmung dieses Vertrages verlieren die übrigen Bestim-

mungen ihre Wirksamkeit nicht. Eine unwirksame Regelung ist von den Vertragsparteien

durch eine wirksame zu ersetzen, die der unwirksamen in ihrer Auswirkung möglichst

nahe kommt. lm Übrigen gelten die Vorschriften der SS 53 ff. des Zehnten Buch Sozial-

gesetzbuch (SGB X) über den öffentlich-rechflichen Vertrag.

Geschlossen: Bremen, im März 2026

Die Senatorin für Arbeit, Soziales,
Jugend und Integration

Leistungserbringer

Anlaqen:
Anlage 1

Anlage 2
Leistungsbeschreibung Modell Quartienryohnen
Kalkulationsunterlagen (Anlage 3 zum BremLRV SGB lX) für den Kalkulationszeit-
raum 01 .02.2025 bis 01 .02.202
Rahmenleistungsbeschreibung,,Begleitung im Krankenhaus für enryachsene
Leistungsberechtigte"

Anlage 3



Anlage 1

Leistungstyp
für das Modell

Quartienvohnen
für enuachsene Menschen mit
geistigen und mehrfachen
Behinderungen
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1 Kurzbeschreibung/
Begriff /
Rechtsgrundlage

Quartierwohn en ist ern Leistung SA ngebot der E tng ied ru ngsh ilfe ge m s
90 SG B IX I n Verb. mit s 1 1 3 Abs 1 u nd 2 Nr 2 SG B IX n Verb. mit s 78
Abs 1 und 2 SGB IX für den Personen kreis der enrvachsenen Menschen
mit geistigen Behinderungen nach S 99 SGB lX in Verb. mit g 53 SGB Xll
und $ 2 der Verordnung zu S 60 SGB Xll in der am 31. Dezember 201g
geltenden Fassung, die in einer Wohnung oder in einer
Wohngemeinschaft leben und der Förderung und Unterstützung zur
Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft bedürfen.

Die Unterstützung findet im Wesentlichen entweder in der eigenen
wohnung des Menschen mit Behinderung, in der Quartierzentrale oder in
einer Wohnung oder einer Wohngemeinschaft statt, deren Vermieter
auch der Leistungsanbieter sein kann (trägergesteuerte Wohnangebote).
Die Quartierzentrale liegt in geringer räumlicher (d.h. maximal 500m)
Distanz zu den Wohnungen.

Für behinderte Menschen, die in ihrer Herkunftsfamilie leben, wird
Quartierwohnen n icht geleistet.

2. Personenkreis Quartierwohnen können volljährige Menschen mit wesenflichen geistigen
und mehrfachen Behinderungen erhalten,

a deren Selbstbestimmung und gleichberechtigte Teilhabe am Leben

in der Gesellschaft beeinträchtigt ist,

die im Rahmen des Betreuten Wohnens (noch) nicht ausreichend

unterstützt werden können

oder die mit einer ambulanten psychiatrischen und/oder

psychotherapeutischen Behandlung - ggf. mit zusätzlich verordneter

ambulanter nichtärztlicher Therapie oder Pflege nicht ausreichend

versorgt sind

und die in der Lage sind, einen Teil des Tages ohne persönliche

Unterstützung und durch die Nutzung der räumlichen lnfrastruktur

einer engen pädagogischen Tagesstruktur unter Beteiligung
sozialräumlicher Ressourcen sowie einer Nachtbereitschaft in
einer eigenen Wohnung oder einer Wohngemeinschaft leben
können.

a

a

a

3. Zielsetzung Das hnen hat zum Ziel, für den genannten Personenkreis die
Selbstbestimmung und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der
Gemeinschaft zu ermöglichen, indem es als Alternative zu einer
Besonderen Wohnform genutzt werden kann. Weitergehende Ziele sind

den Menschen mit geistigen und mehrfachen Behinderungen zu

befähigen, in einem soweit als möglich normalen sozialen

Kontext den bestmöglichen Gebrauch von seinen Fähigkeiten zu

machen und soweit als möglich unabhängig von

Unterstützungsmaßnahmen zu werden;

die Teilhabe an allgemeinen Angeboten im Bereich Arbeit,

Bildung, Kultur, Freizeit, Gesundheitsförderung und Organisation

des Alltags durch Unterstützung bei der Überwindung mit der

Behinderung zusammenhängender Barrieren zu ermöglichen;

a
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a die lnanspruchnahme aller zur Überwindung der

behindertenbedingten Einschränkungen zur Verfügung

stehenden Rehabilitationsangebote zu ermöglichen;

. die Selbsthilfemöglichkeiten zu stärken;

o eine Stabilisierung der Lebenssituation zu erreichen;

. längere Aufenthalte in Besonderen Wohnformen zu vermeiden

. lnklusive und sozialräumliche Lebens- und

U nterstützungsformen zu etabl ieren.

4. Leistunqen
4.1. Unterkunft und

Verpflegung
Unterkunft und Verpflegung sind nicht Leistungs bestandteil des
Quartierwohnens.

Sofern die Voraussetzungen erfüllt sind, erhalten Leistungsberechtigte
des Quartierwohnens bei entsprechender Bedarfslage Leistungen der
Hilfe zum Lebensunterhalt oder der Grundsicherung im Alter oder bei

Erwerbsminderung nach SGB Xll oder Leistungen der Grundsicherung
für erwerbsfähige Arbeitssuchende nach SGB ll.

4.2. Art, lnhalt und
Umfang der
Leistungen

Die personenbezogenen Leistungen orientieren sich an den im Rahmen
des Gesamtplanes nach $ 12 SGB lX und den im

Bedarfsermittlungsverfahren festgestellten individuellen Hilfebedarfen.
lnhalt, umfang und die zeitliche organisation wird im Einzelfall auf der
Grundlage des jeweiligen Gesamtplans festgelegt. Die Leistungen richten

sich nach den individuällen Bedarfen und können an allen Wochentagen
erbracht werden.

Die Leistungen werden als Beratung, Begleitung und Unterbtützung,
Erschließung von Hilfen im sozialen Umfeld, Anleitung, stellvertretende
Ausführung und zielgerichtete Anleitung regelmäßig im Rahmen des
begutachteten Unterstützungsinhaltes und Unterstützungsumfanges
erbracht und überprüft. Die Hilfen können individuell oder im Rahmen von

Gru ppenangeboten geleistet werden.

Bei gravierenden Veränderungen, die Einfluss auf die Ziel- und Maßnah-
meplanung in der Gesamtplanung haben, ist der zuständige sozialhilfe-
träger umgehend zu informieren. Unter die mitzuteilenden
Veiänderungen fallen sowohl plötzlich eintretende als auch geplante und

in die Zukunft liegende gravierende Ereignisse.

Der Leistungserbringer schließt mit dem / der Betreuten einen
Betreuungsvertrag. ln dem Vertrag sind die vom Sozialhilfeträger
bewilligte Zielsetzung, lnhalt und Umfang der Leistungen sowie
Mitwirkungserfordernisse und -rechte der Betroffenen zu beschreiben.
Der Betreuungsvertrag wird vor Beginn einer Maßnahme abgeschlossen.
Der Vertrag ist dem Sozialhilfeträger zu übermitteln.

4.3 Direkte
personenbezogene
Leistungen

Zu den direkten personenbezogenen Leistungen (Kontaktzeiten) gehören

Förder- und Unterstützungshilfen einschließlich Koordination und

Teilhabeplanung. Die Ausgestaltung der Hilfen entspricht den im

Begutachtungsinstru ment aufgeführten Lebensbereichen/Hilfebereichen

4.4 Indirekte
personenbezogene
Leistungen

Zu den indirekten Leistungen gehören die Förderung und Pflege von
Kontakten zu Angehörigen sowie Personen des unmittelbaren
Wohnumfeldes, die Zusammenarbeit mit rechtlichen Betreuern, mit
Werkstätten und Tagesförderstätten, mit niedergelassenen Arzten,
Kliniken und iatrischen Behandlu sowie anderen
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externen Fachkräften und Kooperationspartnern, mit und
Behörden sowie die aktive Beteiligung an der Begutachtung und
Hilfeplanung und deren Fortschreibung einschl. der zeitnahen Erstellung
von Entwicklungs-A/erlaufsberichten sowie Teilnahme an
Fallkonferenzen.
Besonderes Augenmerk wird im Quartierwohnen auf sozialräumliche
fallunspezifische Aktivitäten der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gelegt.

4.5 SonstigeLeistungen Zu den sonstigen Leistungen gehören insbesondere
. Organisation und Leitung des Dienstes, Fall-, Teambesprechungen,

Arbeitskreise etc.

o Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit

o Fortbildung und Supervision

o QualitätssicherndeMaßnahmen

r Dokumentation

o Fahrten und Wegezeiten

4.6
Leistungsausschlu

ss/ Berücksichtigung
anderer Leistungen

Zu den Leistungen des Quartierwohnens gehören nicht Leistungen, für
die andere Leistungsträger zuständig sind. Die Leistungserbringer
unterstützen die Leistungsberechtigten bei der Beantragung weiterer
Leistungen, auf die diese einen Anspruch haben.

5. Personal
5.1 Allgemeine

Anforderungen an die
personelle
Ausstattung

Die Personalausstattung richtet sich nach den in quantitativer und
qualitativer Hinsicht erforderl ichen Unterstützungsleistungen.

Der Leistungserbringer hat sicherzustellen, dass im Rahmen von
Tätigkeiten mit Kontakt zu Leistungsberechtigten nur personen
beschäftigt oder vermittelt werden, die nicht wegen einer der in g 75 (2)
SGB Xll genannten Straftaten rechtskräftig verurteilt worden sind. Zu
diesem Zweck hat er sich bei der Einstellung, aus besonderem Anlass
und in regelmäßigen Abständen (spätestenJ alle 5 Jahre) ein erweitertes
Führungszeugnis nach $ 30a Absatz 1 des Bundeszentralregisters
vorlegen zu lassen, welches nicht älter als drei Monate ist. Unbeschadet
dessen hat der Leistungserbringer unverzüglich geeignete Maßnahmen
zu ergreifen, wenn ihm bekannt wird, dass gegen eine solche person
wegen des Verdachts, eine solche Straftat begangen zu haben,
Ermittlungen zur Strafverfolgung eingeleitet worden sind. Diese
Regelungen betreffen auch Ehrenamtliche und Praktikanten, die im
Rahmen ihrer Tätigkeit die Möglichkeit des Aufbaus von Abhängigkeits-,
Macht- und Vertrauensverhältnissen haben.
Mit der Erfüllung der o.g. Anforderungen sind die Arbeitgeberpflichten in
dieser Hinsicht ausreichend erfüllt.
Die fristgerechte Vorlage der eruveiterten Führungszeugnisse ist in den
Qual itätsberichten zu bestätigen.

Der Leistungserbringer haben darüber hinaus ein Konzept zum Schutz
der Leistungsberechtigten vor jeder Form der Ausbeutung, Gewalt und
des Missbrauchs zu entwickeln und umzusetzen.

5.2
Unterstützungspers

onal

Die Unterstützung erfolgt übenrviegend durch Fachkräfte wie z.B.
Sozialpädagogen und Sozialpädagoginnen, Erzieher und Erzieherinnen,
Heilerziehungspfleger und Heilerziehungspflegerinnen, pflegefachkräfte,
Ergotherapeuten und Ergotherapeutinnen sowie Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, die über eine vergleichbare Qualifikation verfügen bzw. auch
- höchstens zu 20o/o - durch Nichtfachkräfte mit Zielgruppenerfahrung.
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5.3 Anzahl
Betreuungspersonal

Hilfebedarfsgruppe 1

Hilfebedarfsgruppe 2
Hilfebedarfsgruppe 3
Hilfebedarfsgruppe 4
Hilfebedarfsgruppe 5

Die Anzahl der Personalstellen für die Unterstützung richtet sich nach der
Anzahl der Leistungsberechtigten in den jeweiligen Hilfebedarfsgruppen.

1:10,14
1'.4,76
1:2,64
1:1,47
1:1,01

Die den Hilfebedarfsgru ppen hinterlegten Betreuungsschlüssel enthalten
alle direkten, indirekten und sonstigen Leistungszeiten sowie die üblichen
Ausfallzeiten durch Urlaub, Krankheit, Fortbildung etc.

5.4 Nacht- und
Hintergrunddienste

Das Quartierwohnen bietet eine bedarfsgerechte nächtliche
U nterstützung (Nachtbereitschaft oder Nachtwache) u nter Zuh ilfenahme
technischer Einrichtungen in den Wohnungen der Leistungsberechtigten
(Notrufanlage, Notrufhandy, Video, lnduktionsschleifen,
Bewegungsmelder, Babyphone etc.)

5.5 Tagesstruktur Arbeit und Beschäftigung sind keine Leistungen des Quartierwohnens

5.6. Fachliche
Leitung/Koordination

Die fachliche Leitung/Koordination umfasst die fachl
Leitung sowie die Koordination und Qualitätssicherung der
Leistungserbringung.

5.9 Geschäftsführung
und allgemeine
Veruraltung

Zu gewährleisten ist eine ordnungsgemäße und an den Grundsätzen der
Leistungsfähigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit ausgerichtete
Geschäftsführung u nd Verwaltung.

6. Räumliche und
sächliche
Ausstattung
(Betriebsnotwendige
Anlagen)

Vorzuhalten ist die notwendige räumliche und technische Ausstattung für
Leitung, Koordination, Verwaltung und (mobilen) Einsatz der
Unterstützungskräfte sowie ggf. die Quartierzentrale mit den
angebotsspezifisch vereinbarten Bausteinen.

Bei Wohnangeboten in Gruppen gehören ggfs. auch die Ausstattung von
gemeinschaftlich genutzten Räumen (2. B. Gemeinschaftsküche,
Gruppenraum u. ä.) und damit verbundenen technischen Vorrichtungen
und'Änlagen zum Leistungsumfang.

7. Qualität Strukturqualität
o Einhalten aller Verträge und gesetzlicher Auflagen

o Vorliegen einesBetreuungsvertrages,

o Unterstützung auf der Basis eines schriftlichen Konzeptes

. regelmäßige Fallbesprechungen; bedarfsgerechte Team- und Fall-

supervision u. bedarfsgerechte Fort- und Weiterbildung

. KooperationimVersorgungssystem

Prozessqualität
o Entwicklung, Umsetzung, Überprüfung, Fortschreibung,

Dokumentation und Koordination des individuellen Hilfeplanes unter

Einbeziehung der Betroffenen, seiner Angehörigen und sonstigen

Bezugspersonen

o flexible und bedarfsgerechte Dienstplangestaltung

Erqebnisqualität
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o Grad der Zufriedenheit der Leistungsberechtigten

. regelmäßige Uberprüfung und Reflexion des Zielerreichungsgrades

gemäß individueller Hilfeplanziele

. Überprüfung der fachlichen Angemessenheit und Umsetzung der

Maßnahmen

8. Vergütung Die Leistungen des Quartierwohnens werden vergütet

a.) Durch eine Maßnahmepauschale, gewichtet nach

Hilfebedarfsgruppen, zur Abgeltung der sich aus den jeweiligen

Betreuungsschlüsseln ergebenden direkten und indirekten

Leistungszeiten und zur anteiligen Deckung des sonstigen, der

Unterstützung nicht direkt zurechenbaren Leistungsaufwands für

Leitung, Verwaltung und Sachmitteleinsatz,

b.) durch eine Grundpauschale zur anteiligen Abdeckung der

Leistungen für Geschäftsführung, Venvaltung und

Sachmitteleinsatz, soweit nicht durch a) erfasst,

c.) durch einen lnvestitionsbetrag zur Abdeckung der Kosten, die

sich aus der Anschaffung, Nutzung und Erhaltung der Anlagen

und Ausstattungen, soweit sie nicht dem individuellen Wohnen

zuzurechnen sind, ergeben.

d.) durch eine Ergänzungspauschale für die nächtliche

Unterstützung

Hinsichtlich der Verteilung der Leistungsbestandteile auf Maßnahme-
und Grundpauschale gelten die Regelungen des
Landesrahmenvertrages nach g 131 SGB lX.



Stand 03.04.2023

Rahmen leistungsbeschreibung
Begleitung im Krankenhaus für erwachsene Leistungsberechtigte

Leistungsmerkmale Beschreibung

1 Leistungsbezeichnung Begleitung im Krankenhaus ist eine Leistung der Ein-
gliederungshilfe für erwachsene Menschen, die eine
wesentliche Behinderung haben oder von einer we-
sentlichen Behinderung bedroht sind und die im Rah-
men einer stationären Krankenhausbehandlung durch
vertraute Bezugspersonen begleitet und/oder befähigt
werden.

2. Rechtsgrundlage Leistung zur Sozialen Teilhabe gem. SS 1 13 Abs. 6,

90 Abs. 1 und Abs. 5 SGB lX

3. Kurze Beschreibung der
Leistung

Leistungen zur sozialen Teilhabe als individuelle Un-
terstützung während eines Krankenhausaufenthaltes

4. Personenkreis Erwachsene Menschen, die zum Personenkreis nach

S 99 SGB lX gehören und die bereits Leistungen der
Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB lX beziehen.

5. Zielsetzung Ziel der Begleitung im Krankenhaus ist die Sicherstel-
lung der Durchführung der stationären Krankenhaus-
behandlung durch die Begleitung und Befähigung der
leistungsberechtigten Person durch vertraute Perso-
nen der Leistungserbringer der Eingliederungshilfe,
die dem Leistungsberechtigten gegenüber im Alltag
bereits Leistungen der Eingliederungshilfe erbringen.

6. Leistung

6.{. Art der Leistung Die Leistung Begleitung im Krankenhaus ist die Be-
gleitung und Befähigung des Leistungsberechtigten
durch eine vertraute Bezugsperson, die der leistungs-
berechtigten Person gegenüber im Alltag bereits Leis-
tungen der Eingliederungshilfe erbringt.

Begleitung im Krankenhaus beinhaltet Leistungen zur
Verständigung und/oder Unterstützung im Umgang
mit Belastungssituationen.

Es handelt sich um eine nicht medizinische Neben-
leistung zur stationären Krankenhausbehandlung.

6.2. Voraussetzung der Leis-
tung

Voraussetzungen der Leistung sind:

1. das Vorliegen der Erforderlichkeit der Beglei-
tung aufgrund behinderungsbedingter beson-
derer Bedürfnisse
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Die Erforderlichkeit ist beispielsweise/ insbesondere
in folgenden Fallkonstellationen anzunehmen:

. weil ohne Begleitperson die Krankenhausbe-
handlung nicht durchführbar ist

. weil ohne Begleitperson die Behandlungsziele
nicht, oder nicht im erforderlichen Ausmaß er-
reicht werden können, oder deren Erreichung' erheblich gefährdet wäre

o weil die Begleitperson in das therapeutische
Konzept im Krankenhaus und ggfs. für die Zeit
nach der Entlassung aus dem Krankenhaus
eingebunden werden muss

2. ein besonderes Vertrauensverhältnis des
Leistu ngsberechtigten zur Bezugsperson

Die Prüfung der Voraussetzungen sollen im Einzelfall
im Rahmen des Gesamt- bzw. Teilhabeverfahrens
nach $$ 117 SGB lX ff erfolgen.

6.3. Abgrenzung / Berücksich-
tigung anderer Leistungen Die Leistung ist gegenüber Leistungen anderer Reha-

Träger, anderer Sozialleistungsträger und Leistungen
der sozialen Pflegeversicherung abzugrenzen.

$ 91 Abs. 1 und 2 SGB lX gilt gem. g 113 Abs. 6 S. 4
SGB lX nicht gegenüber Kostenträgern von Leistun-
gen zur Krankenbehandlung, da das Krankenhaus-
personal oder sonstige fremde Fachkräfte das für die
i nd ivid uel I e U nterstützu n g notwend i g e Vertra uensver-
hältnis nicht mitbringen.

Von dieser Ausnahme nach g 113 Abs. 6 S. 4 SGB lX
unberührt bleiben die Leistungen der Träger der Un-
fallversicherung und die folgenden Pflichten der für
die Krankenbehandlung zuständigen Kostenträger:

. im Rahmen des Versorgungsauftrages den
besonderen Belangen von Menschen mit Be-
hinderungen Rechnung zu tragen

. zur Kostenübernahme für Gebärdensprach-
dolmetscher und anderen Kommunikationshil-
fen nach g 17 Abs. 2 SGB I

. zu Kommunikation in verständlicher, einfa-
cher, ggfs. leichter Sprache nach g 17 Abs.2a
SGB I

Pflegerische Tätigkeiten, auch aufwendigere pflegeri-
sche Unterstützungsleistungen, sind keine Leistung
der Begleitung im Krankenhaus, soweit sie die Ver-
pflichtu ng des Kran ken hauses betreffen, Pf legeleis-
tu nzu und die
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Person die pflegerischen Tätigkeiten des Kranken-
hauspersonals zulässt.

6.4. Umfang der Leistung Die Ermittlung des grundsätzlichen Bedarfs der Leis-
tung erfolgt nach den Vorgaben der $$ 117 ff SGB lX
unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Ein-
zelfalles und der Wünsche der leistungsberechtigten
Person im Sinne von $ 104 SGB lX.

Der Umfang der Leistung wird in Abstimmung der
Leistungserbringer mit dem Kostenträger im Einver-
nehmen mit der/dem Leistungsberechtigten festge-
legt.

6.5. Leistungsort
Die Begleitung im Krankenhaus wird ausschließlich
im Krankenhaus / auf dem Krankenhausgelände er-
bracht.

6.6. Leistungszeiten Die Begleitung im Krankenhaus kann täglich an allen
Wochentagen, einschließlich der Wochenenden und
der Feiertage entsprechend der individuellen Abspra-
che mit der leistungsberechtigten Person in Anspruch
genommen werden.

7 Personelle Ausstattu ng

7.1 All gemeine Anforderungen
an die personelle Ausstat-
tung

Die Personalausstattung richtet sich nach den quanti-
tativ und qualitativ erforderlichen Unterstützungsleis-
tungen.

Die Anforderungen an das Personal gelten analog zu
den sonstigen Leistungen der Eingliederungshilfe.

7.2. Einzusetzendes Personal
Zur Erbringung der Begleitung im Krankenhaus wer-
den vertraute Bezugspersonen eingesetzt, die bereits
gegenüber dem Leistungsberechtigten Leistungen im
Alltag erbringen. Sie sind Kommunikationsvermittler
bei Diagnostik, Patientenaufklärung, Behandlung,
Therapie und Pflege.

Vertraute Bezugspersonen sollen die Krankenhaussi-
tuation stabilisieren und dem Leistungsberechtigten
gegenüber ein.sicherheitsgefühl vermitteln, z. B. bei
ausgeprägten Angsten oder stark herausforderndes
Verhalten. Durch sie wird die medizinische Behand-
lung wie diagnostische, therapeutische oder pflegeri-
sche Maßnahmen möglich.

7.3 Fachliche Leitung und Ko-
ordination

Die fachliche Leitung/Koordination erfolgt aus einer
vorhandenen Leistung der Eingliederungshilfe heraus
und wird für die Begleitung im Krankenhaus nicht ge-
sondert verqütet
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7.4. Geschäftsführung und all-
gemeine Veruraltung

Zu gewährleisten ist eine ordnungsgemäße und an
den Grundsätzen der Leistungsfähigkeit, Wirtschaft-
lichkeit und Sparsamkeit ausgerichtete Geschäftsfüh-
rung und Verwaltung.

D ie Geschäftsfü h ru n g u nd Venrva ltu n g stätigke iten
werden über die Stundensätze abgebildet.

8. Qualitätsnachweis Die Begleitung im Krankenhaus ist über ein geson-
dertes Berichtsraster (Qualitätsbericht) bis zum
31.01. des jeweiligen folgenden Kalenderjahres an
die Senatorin für Soziales, Jugend, lntegration und
Sport zu übermitteln.

I Vergütung der Leistung Die Leistung Begleitung im Krankenhaus wird über
Stundensätze für Fachkräfte und Nichtfachkräfte ver-
gütet.

Die Anzahl der zu vergütenden Stunden hängen von
den kompensierten Stunden in der vorhandenen Leis-
tung der Eingliederungshilfe ab.

Die Stundensätze enthalten alle direkten, indirekten
und sonstigen Leistungszeiten sowie die üblichen
Ausfallzeiten durch Urlaub, Krankheit, Fortbildung
etc.

t0 Gültigkeit Die Rahmenleistungsbeschreibung tritt am
01.05.2023 in Kraft.


